
 
022/26 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
 
 

Abwägungsbeschluss über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

"Wohngebiet Machnower Chaussee" in der Stadt 
Zossen 

Organisationseinheit: 
Bauamt  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ortsbeirat Zossen (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und 
Umwelt (Vorberatung) 04.03.2026 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 19.03.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 

1. die anliegende Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen 
zum 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Machnower Chaussee“ 
 
oder 

 
2. die vorliegenden Abwägungsvorschläge werden mit dem laut Protokoll 

aufgeführten Änderungen übernommen. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
Begründung 
Der Entwurf wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 
11.06.2025 bis einschließlich 11.07.2025 öffentlich ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 11.06.2025. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich 11.07.2025 ihre 
Stellungnahme bei der Stadt Zossen einreichen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden untereinander und gegeneinander abgewogen. Das 
Abwägungsergebnis wird mitgeteilt. 

 



Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [X] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 Abwägungstabelle 
 

 



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 
STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 
nach § 4 Abs. 2 BauGB
DER NACHBARGEMEINDEN
nach § 2 Abs. 2 BauGB und der
BÜRGER
nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 28.01.2026

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

26
7

Antworten
18
1

3

4

Summe 33

Öffentlichkeit

19

1

1

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Die Gemeinsame Landesplanungsabteitung bestätigt, daß die Pla-
nung an die Ziele der Raumordnung angepaßt ist.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

2

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.1.1.1.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

1.11.11.11.1

1.11.11.11.1



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

3

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.2.2.2.

2.12.12.12.1

2.12.12.12.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Das Ordnungsamt der Stadt Zossen hat bestätigt, daß die Löschwas-
serversorgung des Plangebietes gesichert ist.
Die weiteren Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und im weiteren Verfahren berücksichtigt.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

4

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.22.22.22.2
2.22.22.22.2

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

5

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.32.32.32.3

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

2.32.32.32.3



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Die weiteren Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und im weiteren Verfahren berücksichtigt.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

6

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.42.42.42.4

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

2.42.42.42.4



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

7

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.52.52.52.5

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

2.52.52.52.5



8

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.3.3.3.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



9

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Die der Beurteilung zugrundlegenden Planunterlagen wurden im Jahr
2020 ertellt. Das heißt, daß die naturschutzfachliche Beurteilung den 
damaligen Bestand beschreibt.
In den zurückliegenden fünf Jahren hat sich im Geltungsbereich Vor-
wald entwickelt, der zum damaligen Zeitpunkt nicht vorhanden war.
Die Planbegründung wird um diesen Sachberhalt ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.  

10

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.13.13.13.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

3.13.13.13.1



11

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

LAGE DER MAßNAHMEFLÄCHEN



Da sich im Geltungsbereich Wald entwickelt hat, ist die Inanspruch-
nahme von Wald zu kompensieren.
Die Antragstellung für die Umwandlung von Wald in eine andere Nut-
zungsart erfolgt im nachgeordneten Genehmigungsverfahren für die 
zu errichtenden baulichen Anlagen.
Zur Kompensation des Verlustes einer Laubholzmischbestandsfläche
von 6.824 qm ist in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Forst Bran-
denburg eine Ersatzaufforstung auf einer Fläche von 27.296 qm zu 
leisten. Die Aufforstungsflächen liegen innerhalb des Naturraumes
"Mittlere Mark".

Maßnahmenbeschreibung: 
Aufforstung der zuvor per Vermessung abgesteckten Eigentums- 
bzw. Maßnahmenfläche, inkl. aller Leistungen: Flächenvorbereitung, 
Bodenbearbeitung, Wildschutzzäunung 1,8m (1,60m über GOK und 
0,2m flach eingearbeitet) und Pflanzung mit Forstware („Kernfläche“ 
und Waldrand, inkl. Nachbesserungen), mehrjährige Kulturpflege, 
Verbisskontrolle und Zaunkontrolle/-instandhaltung. 
Dauer: mind. 5 Jahre und in jedem Falle bis zur Abnahme als „gesi-
cherte Kultur“ durch die untere Forstbehörde (erwartet nach ca. 7 - 9 
Jahren). Rückbau des Zauns (in Abstimmung mit Flächeneigen-
tümer). 

Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

12

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

3.23.23.23.2

3.23.23.23.2



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

13

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

4.4.4.4.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

4.14.14.14.1

4.14.14.14.1



14

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

15

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

5.5.5.5.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

5.15.15.15.1

5.15.15.15.1



16

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

6.6.6.6.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Die Schallimmissionsprognose aus dem Jahr 2020 wurde entspre-
chend der genannten Hinweise aktualisiert und die Festsetzungen 
zum Immissionsschutz den gutachterlichen Aussagen angepaßt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Ein Höhenbezugspunkt wurde in der Planzeichnung festgesetzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

17

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

6.16.16.16.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

6.16.16.16.1

6.26.26.26.2

6.26.26.26.2



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu. Der Landesbetrieb Straßenwesen wird wei-
terhin am Planverfahren beteiligt.

18

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

7.7.7.7.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

7.17.17.17.1

7.17.17.17.1



Der Verband äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

19

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

8.8.8.8.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

8.18.18.18.1

8.18.18.18.1



Das Telekommunikationsunternehmen äußert keine Anregungen 
oder Bedenken und stimmt dem Planverfahren zu.
Die Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und werden in den nachfolgenden Planungsschritten 
beachtet.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

20

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

9.9.9.9.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

9.19.19.19.1

9.19.19.19.1



21

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

9.9.9.9.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Die Wasser- und Abwasserbetriebsgesellschaft äußert keine Anre-
gungen oder Bedenken und stimmt dem Planverfahren zu.
Die Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und werden in den nachfolgenden Planungsschritten 
beachtet.

22

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

10.10.10.10.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

10.110.110.110.1

10.110.110.110.1



23

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Das Ordnungsamt der Stadt Zossen hat bestätigt, daß die Löschwas-
serversorgung des Plangebietes sichergestellt ist.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

24

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

10.210.210.210.2

10.210.210.210.2



Die redaktionellen Hinweise werden geprüft und in die Planunterla-
gen eingearbeitet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Durch die Entwicklung einer Mischwald im Geltungsbereich erfolgt 
ein Waldersatz für das gesamte Plangebiet und die Einzelmaßnah-
men entfallen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

25

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

10.310.310.310.3

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

10.310.310.310.3

10.410.410.410.4

10.410.410.410.4



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

26

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

11.11.11.11.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

11.111.111.111.1

11.111.111.111.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

27

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

12.12.12.12.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

12.112.112.112.1

12.112.112.112.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

28

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

13.113.113.113.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

13.113.113.113.1

13.113.113.113.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

29

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

14.114.114.114.1

14.114.114.114.114.14.14.14.



Der Zweckverband äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planverfahren zu.

30

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

15.15.15.15.

15.115.115.115.1

15.115.115.115.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

31

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

16.116.116.116.1

16.16.16.16. 16.116.116.116.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

32

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

17.17.17.17.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

17.117.117.117.1

17.117.117.117.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planverfahren zu.

33

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

18.18.18.18.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

18.118.118.118.1

18.118.118.118.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planverfahren zu.
Die Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und werden in den nachfolgenden Planungsschritten 
beachtet.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

34

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

19.19.19.19.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

19.119.119.119.1

19.119.119.119.1



Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belage wurde 
auch die Abfallbehörde des Landkreises Teltow-Fläming beteiligt.
Es wurden keine Hinweise auf das Vorliegen einen Altlastenverdach-
tes im Plangebiet gegeben.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

35

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

20.20.20.20.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

20.120.120.120.1

20.120.120.120.1



Im Bebauungsplan wurde die Art der Bebauung nicht eingeschränkt, 
so daß sowohl Einzel-, Doppelhäuser als auch Mehrfamilienhäuser 
errichtet werden können.
Die Möglichkeiten der Errichtung von generationsübergreifenden 
Wohnformen sind vorhanden.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

36

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

20.220.220.220.2

20.220.220.220.2



Innerhalb des Auslegungszeitraumes wurden von der Öffentlichkeit 
(Seniorenbeirat Zossen) Hinweise und Anregungen geäußert.

37

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

15.15.15.15.
15.115.115.115.1Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 27.05.25

bis zum 27.06.2025

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF


	Vorlage
	Anlage  1 Abwägungstabelle

